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1. wenn der Unterhaltsverpflichtete oder der Unterhalts
berechtigte zur Zeit der Einleitung des Verfahrens seinen 
Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Staates hatte;

2. wenn der Unterhaltsverpflichtete und der Unterhaltsbe
rechtigte zur Zeit der Einleitung des Verfahrens Staats
bürger dieses Staates waren.

Artikel 32
Einem Antrag auf Anerkennung und Vollstreckung einer 

gerichtlichen Entscheidung über Unterhaltsansprüche sind 
beizufügen:

1. eine beglaubigte Ausfertigung der Entscheidung;
2. ein Nachweis, daß die Entscheidung rechtskräftig und 

vollstreckbar ist;
3. eine Bestätigung darüber, daß der Verklagte, der sich auf 

das Verfahren nicht eingelassen hat, nach den Rechtsvor
schriften des Entscheidungsstaates ordnungsgemäß und 
so rechtzeitig geladen war, daß er seine Rechte hätte. 
wahrnehmen können;

4. eine beglaubigte Übersetzung der in den Ziffern 1 bis 3 
genannten Schriftstücke in der Sprache des Vollstrek- 
kungsstaates.

Artikel 33
(1) Ein Antrag auf Anerkennung und Vollstreckung von 

gerichtlichen Entscheidungen über Unterhaltsansprüche kann 
unmittelbar bei einem Gericht des Vertragsstaates eingereicht 
werden, dessen Gerichte die Entscheidung erlassen haben. 
Der Antrag wird durch die Ministerien der Justiz der Ver
tragsstaaten übermittelt.

(2) Das Ministerium der Justiz des Vollstreckungsstaates 
leitet den Antrag auf Anerkennung und Vollstreckung an das 
zuständige Gericht weiter und informiert das Ministerium 
der Justiz des Entscheidungsstaates über die vom Gericht ge
troffene Entscheidung.

Artikel 34
(1) Das Verfahren zur Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen über Unterhaltsansprüche bestimmt sich nach 
den Rechtsvorschriften des Vollstreckungsstaates, soweit in 
diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.

(2) Das Gericht des Vollstreckungsstaates hat sich auf die 
Prüfung zu beschränken, ob die in Artikel 30 genannten Vor
aussetzungen für die Anerkennung und Vollstreckung der 
Entscheidung gegeben und die in Artikel 32 genannten 
Schriftstücke beigefügt sind. Darüber hinaus darf die Ent
scheidung nicht nachgeprüft werden.

Artikel 35
(1) Urkunden, insbesondere notarielle Urkunden, über Un

terhaltsverpflichtungen, die von den zuständigen Organen des 
einen Vertragsstaates errichtet und dort vollstreckbar sind, 
werden im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates voll
streckt.

(2) Für die Übermittlung eines Antrages sind die Bestim
mungen des Artikels 33 entsprechend anzuwenden.

(3) Das Gericht des Vollstreckungsstaates hat sich auf die 
Prüfung zu beschränken, ob die Ausfertigung der Urkunde 
die für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen nach 
den Rechtsvorschriften des Staates erfüllt, in dessen Hoheits
gebiet die Urkunde errichtet worden ist, und ob die Erteilung 
der Vollstreckbarkeitserklärung den Grundprinzipien der 
Staats- und Rechtsordnung des Vollstreckungsstaates wider
sprechen würde.

Artikel 36
(1) Entscheidungen der Schiedsgerichte, die im Hoheitsge

biet des einen Vertragsstaates ergangen sind, werden im Ho
heitsgebiet des anderen Vertragsstaates vollstreckt,

1. wenn die Entscheidung auf Grund einer schriftlichen 
Schiedsgerichtsvereinbarung ergangen ist und das

Schiedsgericht im Rahmen seiner vereinbarungsgemäß 
festgelegten Befugnis entschieden hat;

2. wenn der Gegenstand der Streitigkeit nach den Rechts
vorschriften des Vollstreckungsstaates auf schiedsgericht
lichem Wege geregelt werden kann;

3. wenn die in Artikel 30 genannten Voraussetzungen gege
ben sind.

(2) Absatz 1 ist auch auf Einigungen vor einem Schiedsge
richt anzuwenden.

T e i l  VII 
Übernahme der Strafverfolgung

Artikel 37
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, auf Ersuchen des 

anderen Vertragsstaates die Strafverfolgung nach den inner
staatlichen Gesetzen gegen eigene Staatsbürger einzuleiten, 
wenn diese im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine 
strafbare Handlung begangen haben.

(2) Dasselbe gilt, wenn die strafbare Handlung nach den 
Gesetzen des ersuchten Staates nur als eine Verfehlung oder 
Ordnungswidrigkeit zu würdigen ist.

Artikel 38
(1) Einem Ersuchen um Übernahme sind beizufügen:

1. Angaben zur Person und Staatsbürgerschaft;
2. eine Darstellung des Sachverhalts;
3. alle Beweismittel, die über die strafbare Handlung zur 

Verfügung stehen;
4. eine Abschrift der Bestimmungen, die nach den am Tat

ort geltenden Gesetzen auf die Tat anwendbar sind.
(2) Das Ersuchen um Übernahme und die Anlagen sind in 

der offiziellen Sprache des ersuchenden Staates abzufassen.

Artikel 39
Der ersuchte Staat informiert den ersuchenden Staat über 

die abschließende Entscheidung. Auf Anforderung des er
suchenden Staates ist eine Ausfertigung der abschließenden 
Entscheidung zu übersenden.

Artikel 40
In Sachen der Übernahme der Strafverfolgung verkehren 

die Ministerien der Justiz und die Generalstaatsanwälte der 
Vertragsstaaten miteinander. Die Ersuchen werden auf diplo
matischem Wege übermittelt.

T e i l  VIII 
Auslieferung

Artikel 41
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, einander auf Ersu

chen entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages Per
sonen auszuliefern, die sich in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten 
und gegen die von den Organen des ersuchenden Staates eine 
Strafverfolgung durchgeführt oder eine Strafe vollzogen wer
den soll.

Artikel 42
(1) Eine Auslieferung zur Durchführung einer Strafverfol

gung erfolgt wegen solcher Handlungen, die nach den Geset
zen beider Vertragsstaaten strafbar und mit einer Freiheits
strafe von mindestens einem Jahr bedroht sind.

(2) Eine Auslieferung zum Vollzug einer Strafe erfolgt 
wegen der in Absatz 1 genannten Handlungen, wenn die 
rechtskräftig ausgesprochene Freiheitsstrafe mindestens 6 Mo
nate beträgt.


